
Vereinbarung zur Übertragung der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 
 
 
Ich, die/der Erziehungsberechtigte (Eltern oder Vormund): 
 
Name, Vorname:   ______________________________________________ 
 
Straße/ Wohnort:  ______________________________________________ 
 
Telefon:   ______________________________________________ 
 
übertrage hiermit die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht für  
unseren Sohn/ unsere Tochter  (Name, Vorname) 

 
______________________________________ geb. am _________________                              
 
bei der Veranstaltung „FCO Faschingsgaudi“ im Sportheim des FC Oberafferbach, 
veranstaltet vom FC Oberafferbach e.V. am 06.02.2016.                        
       
auf folgende volljährige Person: 
 
Name, Vorname:  ______________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  ______________________________________________ 
 
Straße/Wohnort:  ______________________________________________ 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn die Veranstaltung bis 
zum Verlassen mit der oben genannten Aufsichtsperson besucht. 
 

 -----------------------------------------------------------------                                                              
Ort, Datum (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r) 

 
 
 
Ich bin bereit, die Aufsichtspflicht wahrzunehmen. 

 
-----------------------------------------------------------------                                                                                  
Ort, Datum (Unterschrift der beauftragten Person) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Wichtige Hinweise zur Übertragung der Aufsichtspflicht: 
Die Erziehungsberechtigten tragen die Verantwortung bei der Auswahl der 
Aufsichtsperson. Die Übertragung kann nur auf volljährige Personen erfolgen, 
die geeignet und in der Lage sind Erziehungsaufgaben wahrzunehmen 
(Autoritätsverhältnis). Die gültigen Personalausweise des oben genannten Erziehungsberechtigten oder der 
Aufsichtsperson und des zu beaufsichtigenden Jugendlichen müssen mit dieser Vereinbarung am Einlass 
vorgelegt werden. Die Aufsichtsperson ist dafür verantwortlich, dass die Jugendschutzbestimmungen 
bezüglich eines Alkohol- und Rauchverbots beachtet werden (§ 9 und § 10 Jugendschutzgesetz) 
Die Aufsichtsperson muss während dem gesamten Aufenthalt des Jugendlichen bei der Veranstaltung in der 
Diskothek anwesend sein. Die Übertragung auf den Veranstalter ist nicht zulässig. 


